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 Veröffentlicht am 01.03.1994

Norm

StGB §201 Abs1

Rechtssatz

In der analen Penetration des Tatopfers mit dem Finger kann (im Anlaßfall) eine einem Beischlaf gleichzusetzende

geschlechtliche Handlung (noch) nicht erblickt werden (auf die von der GP betonte fehlende "Beteiligung" eines

primären Geschlechtsorgans wurde in der Entscheidungsbegründung nicht ausdrücklich eingegangen).
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